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Signatur StAZH OS 37 (S. 54-55) 

Titel Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über die 
Organisation und die Geschäftsordnung des 
Kantonsrates vom 20. November 1932 / 8. Juli 1934. 

Ordnungsnummer  

Datum 16.05.1943 
 
[S. 54] Art. I. Die §§ 17 und 30, Abs. 1, des Gesetzes über die Organisation und die 
Geschäftsordnung des Kantonsrates vom 20. November 1932/8. Juli 1934 werden wie 
folgt abgeändert; das Gesetz wird außerdem durch einen neuen § 30bis ergänzt: 
§ 17. Die Mitglieder sind verpflichtet, allen Sitzungen beizuwohnen. Sie beziehen ein 
Sitzungsgeld, sowie eine Reiseentschädigung, deren Höhe vom Kantonsrat festgesetzt 
wird. 
§ 30 Abs. 1. Jedes Mitglied des Kantonsrates hat das Recht, über einen Gegenstand 
der kantonalen Verwaltung Auskunft zu verlangen (Interpellation und kleine Anfrage). 
§ 30bis. Kleine Anfragen sind schriftlich und unterzeichnet dem Präsidenten 
einzureichen; er bringt sie dem Kantonsrat zur Kenntnis und leitet sie an den 
Regierungsrat weiter. Eine mündliche Begründung findet nicht statt. Der Regierungsrat 
teilt seine Antwort dem Kantonsrat schriftlich mit. Eine Diskussion über die Antwort ist 
ausgeschlossen. Im Protokoll ist vom Eingang der kleinen Anfrage und ihrer 
Beantwortung im Wortlaut Vormerk zu nehmen. 
Art. II. Dieses Gesetz tritt am Tage nach der amtlichen Veröffentlichung des 
Erwahrungsbeschlusses des Kantonsrates in Kraft. // [S. 55] 
 
Der Kantonsrat, 
nach Einsichtnahme des Berichtes seines Büros über die Ergebnisse der 
Volksabstimmung vom 16. Mai 1943, 
wonach sich ergibt: 
Zahl der Stimmberechtigten 213416 
Eingegangene Stimmzettel 106809 
Annehmende sind 62455 
Verwerfende sind 27428 
Ungültige Stimmen 64 
Leere Stimmen 16862 
beschließt: 
Die Referendumsvorlage «Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über die 
Organisation und die Geschäftsordnung des Kantonsrates vom 
20. November 1932/8. Juli 1934» wird als vom Volke angenommen erklärt. 
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Zürich, den 24. Mai 1943. 
 
Im Namen des Kantonsrates, 
Der Präsident: Der Sekretär: 
Dr. A. Guhl. E. Gugerli. 
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